
Viertes Gebot

Du sollst nicht abseits stehen, wenn es gilt , für die not-
leidenden Angehörigen der ins Feld gezogenen Krieger zu
sorgen.

Die allgemeine Wehrpflicht gilt uns als selbstverständ¬
lich: sie ist dem Vaterlande so notwendig zum Leben wie
jedem Menschen Luft und Licht. Aber es ist nicht zu ver¬
meiden, daß diese Wehrpflicht in die Erwerbs- und Familien¬
verhältnisse ohne Auswahl, ohne Rücksichtnahme eingreift.
Der einzige Sohn , die Stütze alternder Eltern wird ein¬
berufen, neben ihm steht der junge Familienvater , der das
kleine Anfangskapital ins Geschäft gesteckt hat, damit sein
Erwerb zunehme und groß genug werde, die Heranwachsende
Familie vorwärts zu bringen. Wer weiß, ob sie zurück¬
kommen! Aber bevor noch diese schwerste Schicksalsfrage ent¬
schieden ist, tritt der Alltag mit kleineren, aber nicht minder
bitteren Sorgen in seine Rechte: die Eltern haben das
Nötige nicht, um zu leben, die Familie des anderen Sol¬
daten sieht das Geschäft zugrunde gehen, um das sich
niemand kümmert. Was soll der Nichtkämpfer tun, den die
Wehrpflicht nicht erfaßt hat ? Gilt für ihn die Wehrpflicht
gar nicht, weil er zu jung, zu alt oder zu schwach ist, um
ins Feld zu ziehen? Und in wie vielen Fällen ist einer nur
deshalb Nichtkämpfer, weil er zur Zeit der Assentierung zu
schwach war, während er jetzt ein tadellos gesunder und
kräftiger Mensch ist, der im bürgerlichen Leben genau so viel
gilt als seine Kameraden, die im Felde stehen.
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Jeder Nichtkämpfer sollte sich vor Augen halten , wie
die Lage seiner Angehörigen wäre, im Falle der Zufall es
anders gefügt hätte und er nicht zu Hause sitzen, sondern in
den Krieg ziehen würde. Jede Frau , die das durch nichts
verdiente oder erworbene Glück hat, daß ihr der Mann ge¬
lassen wird, sollte sich fragen, was sie zur Sühne für die
Frauen und Kinder jener Männer tun könne, die alles ver¬
lassen mußten, um fürs Vaterland zu kämpfen und die sich
fern vom häuslichen Herd in Not und Strapazen fragen:
Wer wird jetzt für meine Leute sorgen?

Trotz allgemeiner Wehrpflicht dienen nicht alle Männer
in der Armee ; das kann nicht anders sein. Aber eine
schwere Ungerechtigkeit ist es, daß auch die Angehörigen der
Männer vom Kriege ungleich betroffen werden und daß
gerade jene Frauen und Kinder und alten Leute, die ihr
Liebstes dem Tode entgegenschickenmüssen, auch materiell
schwer betroffen werden, während die Familien der . Nicht¬
kämpfer nach allen Richtungen begünstigt erscheinen. Hier
auszugleichen , was der Zufall und das eherne Gesetz ungleich
zugeteilt hat, ist jedermanns Ehrenpflicht.
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